
 

Unternehmensnachfolge:                                                                     
Vorsicht bei Weiterbeschäftigung nahestehender Verwandter 

 

 

 

Ein Geschäftsführervertrag auf Lebenszeit für den eigentlich ausscheidenden Senior kann 
steuerlich unangenehme Folgen haben. Wie der Bundesfinanzhof in einem jetzt veröffent-
lichten Urteil (Az.: I R 63/08) entschied, dürfen derartige Zahlungen jedenfalls nicht als Betriebs-
ausgaben vom Umsatz abgezogen werden. 

 

In den Nachfolgeregelungen eines Familienunternehmens vereinbarten der bisherige Seniorchef und 
sein Junior einen mit 3.000 Euro monatlich dotierten Geschäftsführervertrag auf Lebenszeit für den 
66-jährigen Vater. Darüber hinaus sollte das Unternehmen an die Mutter eine lebenslange 
Witwenrente in hälftiger Höhe bezahlen, wenn der Senior stirbt.  

Die Zahlungen machte der Unternehmensnachfolger als Betriebsausgabe beim Finanzamt 
geltend. Dieses wurde allerdings hellhörig und verweigerte die Anerkennung. Nach Ansicht 
des Fiskus sei die Vereinbarung vielmehr eine verkappte Altersversorgung auf Firmenkosten. 

 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hielt die Vereinbarung in steuerlicher Hinsicht ebenfalls für 
unzulässig und wertete die Gehaltszahlungen als verdeckte Gewinnausschüttung. Hierfür 
reiche nach Ansicht der Richter bereits eine Vorteilszuwendung an eine dem Gesellschafter 
nahestehende Person. Im vorliegenden Fall würde ein gewissenhafter Geschäftsnachfolger 
ohne familiäre Bindung jedenfalls keinen Vertrag auf Lebenszeit mit einem 66-jährigen nebst 
großzügiger Witwenversorgung abschließen. Insbesondere bei der Höhe der Zahlungen und 
der altersbedingt schwindenden Leistungsfähigkeit des Bevorzugten liege die Vermutung 
eines familiären Steuersparmodells nahe.  

 

Mithin darf das Unternehmen die Gehaltszahlungen nicht als Betriebsausgaben abziehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Dieser Newsletter wurde zitiert aus der GründungsStartothek: www.startothek.de  

Die Fa. GüssVita ist akkreditierter Startothek-Berater und unterstützt darüber 
Gründungsvorhaben und Gründungssicherungsmaßnahmen im Rahmen geförderter Beratungen.  
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GüssVita Kompetenzzentrum (seit 1998) 
Das GüssVita Kompetenzzentrum in Allendorf/Lda., mit den Repräsentanzen in Gladenbach, Bad 
Nauheim, Bad Blankenburg, Stuttgart und Radolfzell bietet geprüfte Beratungsleistungen und IT-
Lösungen für Unternehmen und Gründer aus Handel, Industrie, Handwerk, Dienstleistung und Non-
Profit-Organisationen an.  
 
Ein Team aus firmenzugehörigen Mitarbeitern und Beratern, Berater der Kompetenz-Partner und 
Spezialisten externer Partner setzen sich für den Erfolg der Mandanten des Kompetenz-Zentrums ein.  
 
Das Beratungsportfolio für Unternehmensberatung, StartUp, HoGa Beratung, Messeorganisation und 
Art & Medienberatung ergänzt das inhabergeführte Unternehmen mit umfassenden IT-Service-
leistungen, die betriebswirtschaftliche und technologische Kompetenz zum nachhaltigen Nutzen der 
Mandanten vereinen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GüssVita-Grundsätzliches: 

Die Erstellung eines Newsletters, und /oder das Zitieren aus den angegebenen Quellen begründet keine Handlungsempfehlung, 
noch kann daraus stillschweigend eine solche abgeleitet werden.  Eine Haftung auf Vollständigkeit und Richtigkeit der zugrunde 
liegenden Daten, auch Dritten gegenüber, kann nicht übernommen werden. Benannte Rechtsbeziehungen wurden nicht 
geprüft. Eine Haftung für Folgen einer Weitergabe dieser Ausarbeitung an Dritte wird von GüssVita nicht übernommen. Eine 
rechtliche Wertung, weder über die Vergangenheit, noch für die Zukunft, wird durch GüssVita nicht abgegeben. Rechtliche 
Fragen werden hierin nicht abschließend beantwortet, noch deren Auswirkungen, auch für die Zukunft, beantwortet. Die 
Ausarbeitung stellt weder eine steuerliche oder rechtsanwaltliche Beratung dar. Eine Vervielfältigung dieser Veröffentlichung 
darf nur von Güss Vita vorgenommen werden. Weitere Verteiler sind GüssVita zuvor zu benennen. Ein Abdruck oder das 
Zitieren aus dem Newsletter ist dann erlaubt, wenn die Fa. GüssVita darüber in Kenntnis gesetzt wird und die Quelle* 
(*GüssVita; Alfons Güss - Diplom Betriebswirt; info@guessvita.de) entsprechend benannt wird. Einer Veröffentlichung in 
anderen Publikationen oder im Internet wird hiermit ausdrücklich widersprochen.  


